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§ 1 Gegenstand der Bevollmächtigung

Der Kunde bevollmächtigt EHC, in seinem Namen
die Rechtsanwälte Goldenstein & Partner, Hegel -
allee 1, 14467 Potsdam mit der einmaligen Prüfung
der von dem Kunden im Verkehr verwendeten und
den Rechtsanwälten Goldenstein & Partner vorge-
legten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu
beauftragen. Das Mandatsverhältnis kommt direkt
zwischen dem Kunden und den Rechtsanwälten
Goldenstein & Partner zustande.

§ 2 Umfang der Beauftragung und Prüfung

Die Rechtsanwälte Goldenstein & Partner werden
das Ergebnis der Prüfung in Form eines dem Kun-
den zur Verfügung gestellten Kurzgutachtens fest-
halten. Der Kunde hat Kenntnis davon, dass sich die
Prüfung auf die Frage beschränkt, ob die Regelun-
gen der von dem Kunden vorgelegten Allgemeinen
Geschäftsbedingungen mit den zum Zeitpunkt der
Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen über -
einstimmen bzw. diesen möglicherweise wider-
sprechen. Das Gutachten bietet keine Hilfestellung
für die Formulierung von im Geschäftsleben mög-
licherweise sinnvolleren Regelungen oder Formu-
lierungen.

Sobald das Ergebnis der Prüfung und das Gutach-
ten Änderungen, Anpassungen bzw. Ergänzungen
an den vorgelegten Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen des Kunden für notwendig erachtet, wer-
den die Rechtsanwälte Goldenstein & Partner dem
Kunden ein Angebot unterbreiten über die Aus-
führung ggf. notwendiger Maßnahmen und die
dafür entstehenden Kosten.

§ 3 Haftungsbeschränkung

Die im Namen des Kunden von der EHC beauftrag-
ten Rechtsanwälte Goldenstein & Partner über-
nehmen keine Haftung für Schäden, die dem Kun-
den aus der Verwendung seiner Allgemeinen
Geschäftsbedingungen entstehen, soweit Rege-
lungen betroffen sind, die den Rechtsanwälten
 Goldenstein & Partner zur Prüfung nicht vorgele-
gen oder die den zum Zeitpunkt der Prüfung gel-
tenden gesetzlichen Regelungen und damit dem
Ergebnis der Prüfung nicht widersprochen haben.
Im Übrigen ist die Haftung der Rechtsanwälte
 Goldenstein & Partner für Schäden bis zu einer
Höhe von 1.000.000,00 Euro (in Worten: eine
 Million Euro) beschränkt.

§ 4 Vergütung

Für die anwaltliche Tätigkeit der Rechtsanwälte
 Goldenstein & Partner aus dem Mandatsverhältnis
über die einmalige Prüfung gemäß vorstehender
§§ 1, 2 und 3 wird anstelle der gesetzlichen
Gebühren ein Pauschalhonorar vereinbart, welches
von EHC getragen wird. Der Kunde ist insoweit von
den Verbindlichkeiten gegenüber den Rechtsanwäl -
ten Goldenstein & Partner befreit und EHC tritt als
Schuldnerin an dessen Stelle (Schuldübernahme).

Für diese Dienstleistung zahlt der Kunde an EHC
eine einmalige Gebühr in Höhe von 390,00 EUR
(zzgl. der gesetzlichen MwSt.) die 30 Tage nach
Vertragsunterzeichnung fällig wird.

§ 5 Einzugsermächtigung

Wir ermächtigen die Euler Hermes Collections
GmbH, fällige Rechnungsbeträge aus diesem AGB

Service von unserer nachfolgend aufgeführten
Bankverbindung per Lastschrifteinzugsverfahren
einzuziehen.

Ja nein

Kontoinhaber

Bankleitzahl

Kontonummer

Diese Einzugsermächtigung gilt bis auf Widerruf. 

§ 6 Schlussbestimmungen

Nebenabreden haben nur Gültigkeit, wenn sie von
EHC schriftlich bestätigt worden sind. Zwischen
den Parteien des Vertragsverhältnisses gilt aus -
schließlich deutsches Recht. Erfüllungsort und
Gerichtsstand für alle Verpflichtungen aus diesem
Vertragsverhältnis ist der Sitz von EHC. Diese
Gerichtsstandsvereinbarung gilt jedoch nur für den
Fall, dass der Kunde Kaufmann ist. Sollten einzelne
Bestimmungen dieser Geschäftsbe dingungen
unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.
Die Vertragsparteien verpflichten sich, etwa
unwirksame Bestimmungen durch solche zu erset-
zen, die dem wirtschaftlichen Zweck dieses Ver -
trages am nächsten kommen.
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